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Text 

Vorbereitungszeit, Freistellung für die 
Kindergartenleitung, Fortbildung 

§ 23 

(1) Gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen oder -pädagogen gebühren zur Vor- und 
Nachbereitung der Gruppenarbeit, für Elterngespräche und zur Besorgung der Verwaltungsaufgaben 
wöchentlich sechs Stunden, die vom Kinderdienst frei bleiben. Das gleiche Ausmaß gebührt zusätzlichen 
Sonderkindergartenpädagoginnen oder -pädagogen in Integrationsgruppen zur Vor- und Nachbereitung 
sowie zur Gesprächsführung; bei nur teilweiser Tätigkeit in Integrationsgruppen gebührt die vom 
Kinderdienst frei bleibende Zeit aliquot. 

Kindergartenpädagoginnen oder -pädagogen im Sinn des § 19 Abs. 1 Z 3 gebühren zur Vor- und 
Nachbereitung der Gruppenarbeit, zur Gesprächsführung sowie für Elterngespräche wöchentlich zwei 
Stunden, die vom Kinderdienst frei bleiben. Bei einem Beschäftigungsausmaß von unter 80 % verringert 
sich das Ausmaß auf wöchentlich fünf Stunden, bei Kindergartenpädagoginnen oder -pädagogen im Sinn 
des § 19 Abs. 1 Z 3 auf wöchentlich eine Stunde. Die Vorbereitung hat schriftlich zu erfolgen. 
Mindestens die Hälfte der vom Kinder-dienst frei bleibenden Zeit ist im Kindergarten zuzubringen. 

(2) Kindergartenleiterinnen oder -leitern von Kindergärten mit bis zu fünf Gruppen gebührt 
zusätzlich zu der nach Abs. 1 vom Kinderdienst frei bleibenden Zeit eine Freistellung von wöchentlich 

 a) 80 Minuten für jede von der Leiterin oder dem Leiter nicht selbst geführte Gruppe mit einer 
wöchentlichen Öffnungszeit von zumindest 34 Stunden; 
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 b) 50 Minuten für jede von der Leiterin oder dem Leiter nicht selbst geführte Gruppe mit einer 
wöchentlichen Öffnungszeit von unter 34 Stunden sowie bei eingruppigen Kindergärten. 

Bei der Berechnung des Gesamtausmaßes der wöchentlichen Freistellung der Kindergartenleiterinnen 
oder -leiter ist jeweils auf halbe Stunden aufzurunden. Bei gemeinsamer Leitung von Gruppen der 
Tagesbetreuung, des Kindergartens und eines Hortes ist die Gesamtzahl der Gruppen zugrunde zu legen. 
Leiterinnen oder Leiter in Kindergärten mit sechs oder mehr Gruppen sind vom Kinderdienst freigestellt. 

(3) Die Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen haben um ihre berufliche Fortbildung bemüht zu 
sein. Den Kindergartenleiterinnen und -leitern, den gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen und -
pädagogen und den übrigen Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen ist die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen. Je Kindergartenjahr (§ 28) hat für diese Zwecke jede dieser 
Personen Anspruch auf eine Freistellung im Ausmaß von drei Arbeitstagen bzw 24 Arbeitsstunden. Als 
Fortbildungsveranstaltungen gelten dabei geeignete Veranstaltungen des Landes bzw von der 
Landesregierung als solche anerkannte Veranstaltungen. Zusätzlich sollen im Kindergartenjahr 16 
Stunden Fortbildung in Eigenverantwortung absolviert werden. Auch Helferinnen und Helfer sollen an 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
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